
11- 11881 der Beilagen zu dm Stenographisrhf'n Protokollen dei! Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr. BROESIGKE, Dr. SCI-MIDf 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 
betreffend gerichtliche Bewilligungspflicht bei Adoptionen 

Laut § 179a ABGB korrnnt eine Adoption durch gerichtliche Bewilligung nach 

vorherigem schriftlichen Vertrag zustande. Dies gilt auch für Adoptionen, 

bei denen das Wahlkind bereits großjährig ist. Die Annahme ist zu be
willigen, wenn eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern 

entsprechende Beziehung hergestellt werden soll oder besteht. Ist das 
Wahlkind eigenberechtigt, so muß ein gerechtfertigtes Anliegen des An
nehmenden oder des Wahlkindes vorliegen. 

Tatsächlich hat sich in der Praxis herausgestellt, daß eine überprüfung 

des Vorliegens eines "gerechtfertigten Anliegens" durch den Außerstreit

richter nicht möglich ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Justiz die 
Anfrage: 

Sind Sie bereit, einen Ministerialentwurf ausarbeiten zu lassen, der 

vorsieht, daß die gerichtliche Bewilligungspflicht bei Adoptionen, bei 
denen das Wahlkind großjährig und daher eigenberechtigt ist, entfällt? 
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